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EDITORIAL

Liebe Mitglieder unserer Genossenschaft,
der Sommer 2025 ist da und die wohlverdiente Urlaubszeit
steht vor der Tür. Viele von uns freuen sich auf warme, son-
nige Urlaubstage mit ihren Kindern und Familien, egal ob
auf Reisen oder einfach nur am Strand vor der Tür oder Zu-
hause. Nicht umsonst heißt unser Slogan „Wohnen an den
Wassern.“

Aber, die Zeiten sind politisch und wirtschaftlich unruhig,
unsicherer geworden, aus verschiedensten Gründen schaut
man nicht ganz sorgenfrei in die Zukunft.
Gerade deshalb sollten wir uns alle Eines bewahren. Einfach
mal abzuschalten, nicht alles so dicht an sich herankommen
lassen, sich an seinen ganz persönlichen Werten erfreuen
und nicht vergessen, dass Leben zu genießen. 
Nur auf diese Weise ist es für uns alle möglich, neue Kraft
und Energie für die kommende Zeit zu bevorraten. Vor die-
sem Hintergrund sollten wir uns stets vor Augen führen, wie
gut es uns eigentlich geht, denn vielen Menschen auf dieser
Welt bleibt Freizeit, Erholung und Freude versagt. Das alles
ist nicht selbstverständlich. 
Zahlreiche Krisenherde bestimmen unser Zeitgeschehen –
viele Kinder, Frauen und Männer befinden sich derzeit in
einem täglichen Überlebenskampf. Jede und jeder von uns
sollte sich deshalb daran freuen, wie gut wir es haben und
welche Privilegien wir in unserer Genossenschaft und in un-
serer zivilisierten Gesellschaft genießen dürfen. 

Zufriedenheit bzw. Wohlfühlen sind nicht allein von mate-
riellen Werten abhängig, sondern auch sehr von einem re-
spektvollen und wertschätzenden Miteinander, das schon
in der täglichen Nachbarschaft in ihren Hausgemeinschaften
beginnt.

In diesem Sinne wünschen wir Ihnen eine friedvolle und
erholsame Urlaubs- und Ferienzeit.

Herzlichst, Ihr Vorstand der Wohnungsgenossenschaft
„Am Bodden“ eG

Henry Schulz 
Vorstand

Mareen Schulze-Bösch 
Vorstand

Unsere WG-Mitgliederversammlung 2025 

Am 24. Juni 2025 fand unsere jährliche Mitglieder-
versammlung im Begegnungszentrum G.-A.-Demmler-
Straße 6 statt. Insgesamt nahmen 56 Mitglieder sowie
einige Gäste teil. Wir danken allen für ihr Interesse und
ihre Teilnahme. Die Versammlung wurde von Frau Su-
sanne Rausch, der Vorsitzenden des Aufsichtsrats, ge-
leitet. Frau Anke Glatzel, die viele Jahre dem Vorstand
angehörte, wurde von Frau Rausch und Herrn Schulz
mit großem Dank verabschiedet. Sie hatte ihr Amt aus
gesundheitlichen Gründen niedergelegt. Als neues Vor-
standsmitglied wurde Frau Mareen Schulze-Bösch vor-
gestellt, die bereits seit 2013 in der Genossenschaft
tätig ist. 

Im Verlauf der Versammlung wurden folgende Berichte
präsentiert und vorgetragen:

Herr Kraeft, Aufsichtsratsbericht 2024
Frau Schulze-Bösch, Jahresabschluss 2024
Herr Schulz, Geschäftsjahr 2024

Herr Lothar Klein, Wirtschaftsprüfer des Verbandes
norddeutscher Wohnungsunternehmen e.V., berichtete
über die Prüfung der Jahresabschlüsse 2021 bis 2023.
Beanstandete Fehler im Abschluss 2023 wurden im
Jahr 2024 korrigiert. Die Mitglieder stimmten den Prü-
fungsberichten für 2021-2023 sowie dem Jahresab-
schluss 2024 zu und entlasteten Vorstand sowie
Aufsichtsrat für 2024.

Im Geschäftsbericht 2024, vorgestellt von Herrn
Schulz, wurden unter anderem folgende Kenn-
zahlen genannt: 

Leerstandsquote per 31.12.24: 0,64 %
(2023: 2,02 %).
2024 wurden 102 Wohnungen neu vermietet
(2023: 84). 
Fluktuationsrate in unserem Bestand: 6,7 %
(2023: 7,3 %).
Insgesamt wurden 440,0 T€ für Wohnungsher-
richtungen aufgewendet, das bedeutet einen Auf-
wand von durchschnittlich 14,2 T€ pro Wohnung 
(2023: 13,6 T€) . 
Die Ausgaben für Instandhaltung beliefen sich
auf 226,9 T€.

Zu den Projekten im Jahr 2024 gehörten unter
anderem:

weitere Instandhaltungsmaßnahmen und Her-
richtung von Leerwohnungen
Sanierung von Treppenhäusern im Mittelweg
70-78 (Beginn 2023)
Sanierung von Treppenhaus und Elektrosträngen

in der Minsker 2 und 4

Im Jahr 2024 wurden Grundstücke an der Rostocker
Straße 9 erworben. Dort ist ein neues Wohn- und Ge-
schäftshaus geplant. Der Bebauungsplan wird derzeit
angepasst, parallel läuft die Ausschreibung für den Ab-
riss der Bestandsgebäude. Die Finanzierung des neuen
Wohnraums soll teilweise über das Förderprogramm
„Wohnungsbau Sozial“ erfolgen, um damit - unserem
Genossenschaftszweck entsprechend – bezahlbaren
Wohnraum zu schaffen.

Die Mitglieder stimmten Änderungen der Satzung zu,
um die Handlungsfähigkeit der Genossenschaft auch
bei längerem Ausfall eines Vorstandsmitglieds sicher-
zustellen. Das Budget für den Aufsichtsrat wurde er-
höht, um Fortbildungen zu ermöglichen. Die
monatlichen Vergütungen für Aufsichtsratsmitglieder
bleiben weiterhin moderat. Nicht genutzte Mittel ver-
bleiben in der Genossenschaft.
Für den Aufsichtsrat kandidierten Frau Rausch, Frau
Korth, Herr Kraeft sowie Herr Dähn. Da es mehr Kan-
didaten als Plätze gab, erfolgte die Wahl geheim. Frau
Korth (38 Stimmen), Herr Kraeft (50 Stimmen) und
Frau Rausch (51 Stimmen) wurden gewählt. Herr Dähn
erhielt 25 Stimmen. Die Gewählten nahmen die Wahl
an. Damit kann der Aufsichtsrat in der bewährten Zu-
sammensetzung seine Arbeit fortsetzen.

Aufgrund der vielen Tagesordnungspunkte und der ge-
heimen Wahl konnten nicht alle Fragen der Mitglieder
beantwortet werden. Themen wie der „Code of Con-
duct“, die Gewinnausschüttung und die Schornsteinfe-
gerkosten zur Lüftungsprüfung beantworten wir auf den
folgenden Seiten dieser Mitgliederzeitung.

Frau Glatzel wird mit Dank und besten Wünschen verabschiedet



Eine Gewinnausschüttung muss akribisch vorbereitet, admini-
striert und dokumentiert werden. Wir benötigen hierfür von
jedem einzelnen Mitglied z. T. sehr sensible Informationen. 
So müssen uns die 1.253 Mitglieder Auskunft geben über ihre
Steueridentifikationsnummer, die Kirchenzugehörigkeit und den
Bezug von Sozialleistungen wie Wohngeld, Pfändungen o. ä..
Es muss die Kontonummer für eine Überweisung sowie Einver-
ständnis- und Datenschutzerklärungen eingeholt werden. Wir sind
verpflichtet, das Finanzamt und andere zuständige Stellen über
die Auszahlung zu informieren.
Das alles muss zudem sorgfältig in ein IT-System eingepflegt
werden, welches dann auch die einzelnen Beträge ausweist.
Jedes Mitglied muss eine nachvollziehbare Abrechnung (Steu-
erbescheinigung) erhalten. Die Überweisungen sind durchzu-
führen und etwaige Fragen zu Abrechnungen und Zahlungen
zu beantworten. 
Das muss personalseitig ebenso wie IT-technisch erst einmal
geleistet werden und ist mit den vorhanden personellen und
auch technischen Kapazitäten der WG nicht zu leisten. Ein ex-
terner Dienstleister müsste hierfür gefunden werden. Unsere Re-
cherchen hierzu haben ergeben, dass die Kosten pro
Bearbeitungsvorgang dann bei mindestens 45,- € liegen. Aber
es zeigt sich auch, dass es sehr schwierig ist, einen passenden
Anbieter zu finden, der über die nötigen Kapazitäten verfügt.
Erschwerend kommt hinzu, dass dieser auch über ein mit un-
serer IT kompatibles System verfügen müsste. Mindestens
ein Mitarbeiter der WG ist trotzdem zusätzlich als Ansprechpart-
ner für Nachfragen der Mitglieder unbedingt erforderlich, was
in der aktuellen Personalsituation wiederum nicht machbar wäre
– man müsste also jemanden einstellen, was wiederum die
Kosten erhöhen würde. 
Offen bleibt auch die Frage nach evtl. anfallenden Kosten im
Falle eines Rechtsstreites, den wir leider nie ausschließen kön-
nen. Der mit einer Gewinnausschüttung verbundene Aufwand
und die Kosten wären also sehr hoch, nämlich mindesten  56,4
T€! Und das liegt dann schon über dem Auszahlungs- be-
trag, – noch nicht gerechnet die o. g. zusätzlichen Personalko-
sten und weitere evtl. anfallende Kosten.
Darüber hinaus sind noch folgende Nachteile einer Gewinnaus-
schüttung zu beachten:

Eine Gewinnausschüttung wirkt sich negativ auf die 
Kreditwürdigkeit (Bonität) aus. Kredite werden damit teurer, die
Kosten erhöhen sich.

Die finanziellen Mittel, die wir für eine dauerhafte Ge-
winnausschüttung und die damit verbundenen Kosten aufwen-
den, stehen uns nicht mehr zur Verfügung, wenn wir diese Mittel
dringend benötigen – wir haben dann also kein Sicherheits-
polster für „schlechte Zeiten“ mehr.

Reinvestitionen und die Finanzierung von Neubaupro-
jekten werden damit zum Problem, Mieterhöhungen im „Ernst-
fall“ unausweichlich.
Fazit: Das Abwägen von Vor- und Nachteilen zeigt deutlich, dass
die negativen Aspekte – insbesondere die hohen Kosten über-
wiegen und ein ordentliches Kosten-Nutzenverhältnis im Grunde
nicht gegeben ist.
Deshalb haben wir auch Gewinne aus gutem Grund bisher
immer zur Bildung von Ergebnisrücklagen, für Reinvestitionen
in eine fortlaufende Instandhaltung, Modernisierung und Sa-
nierung etc. verwendet und von den damit verbundenen Vor-
teilen profitiert: Weniger Kreditfinanzierung, Einsparung von
Zinszahlung und gleichzeitig Zinseinnahmen durch Tages- und
Festgeldanlagen sowie Sicherheitsreserven für „schlechtere Zei-
ten“ oder nicht planbar höhere Kosten (wie z. B. für Handwerker
und Material, durchschn. 30-40% teurer). 
Die Vermögenswerte unserer WG wurden somit systematisch er-
halten und erhöht. Unsere Gemeinnützigkeit ist gesichert.
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PORTRAIT Gewinnausschüttung und Gemeinnützigkeit

Isabel Bunk
Mein Name ist Isabel Bunk. Ich bin 40 Jahre jung
und wohne mit meiner Familie auf dem Land. 
Ich bin Mutter von zwei wundervollen Jungs im Alter
von 6 und 2 Jahren. Seit dem 04.11.2024 bin ich
neues Mitglied im Team der WG „Am Bodden“ eG,
welches mich großartig in der Einarbeitungsphase
unterstützt hat. 
Ich bin gelernte Immobilienkauffrau und freue mich
nach so vielen Jahren auch den erlernten Beruf aus-
üben zu dürfen. Zu meinen Aufgaben zählt die Rund-
umbetreuung der Mitglieder und Mieter, dies
beinhaltet unter anderem Wohnungsab- und über-
gaben, Bearbeitung von Anträgen, Zahlungsein-gän-
gen und Auszahlungen, Erstellung der
Neben-kostenabrechnung. Einfach gesagt ein An-
sprech- partner bei jeglichen Sorgen und Nöten.
Ich freue mich auf neue spannende Aufgaben.

Notfälle oder Schadensmeldungen?
Notfälle bzw. Havarien sind außerhalb unserer Ge-
schäftszeiten auftretende Schäden an baulichen Anla-
gen (Dach, Fassade) und technischen Anlagen
(Wasser-, Abwasser-, Elektroleitung) eines Hauses, die
eine unmittelbare Gefährdung der Mieter oder der Ge-
bäudesubstanz darstellen und deren Beseitigung oder
provisorische Sicherung umgehend erforderlich ist, wie
z. B. Gasgeruch, Feuer, Rohrbruch, lang anhalten-
der Heizungs- und Stromausfall in der Wohnung
oder im Haus, Wasserschäden. 
Achtung! Schadensmeldungen sind keine Notfälle!
Das sind Reparaturen, die zu den normalen Ge-schäfts-
zeiten gemeldet und erledigt werden können. Bitte
denken Sie daran, dass die Kosten für ungerechtfertigte
Einsätze der Not- oder Havariedienste zu Ihren Lasten
ausfallen könnten.
Inhalt einer Notfallmeldung
Beschreibung der Sachverhaltes, Art und Umfang des
Notfalles, Schadensort ggf. mit Wegbeschreibung, an-
dere wichtige Informationen Angaben des Meldenden:
Name, Vorname, Adresse, ggf. Telefon

Im vergangenen Jahr wurde erstmalig in der Mitgliederver-
sammlung (MV) die Frage geäußert, warum die Wohnungs-
genossenschaft (WG) mit Blick auf das positive
Geschäfts-ergebnis keine Gewinne ausschüttet.

Aufsichtsrat und Vorstand befassen sich regelmäßig eingehend
mit diesem sehr komplexen Thema und hatten auch vor, darüber
in der diesjährigen MV zu referieren. Allerdings fehlte hierfür am
Ende die Zeit, sodass wir wenigstens an dieser Stelle hierauf
eingehen wollen. Wir hoffen, so zu einem besseren Verständnis
und mehr Transparenz beitragen zu können, damit sich jedes
Mitglied eine eigene Meinung dazu bilden kann. 
Auch wenn der Zweck unserer Genossenschaft nach § 2 unserer
Satzung nicht auf Gewinn ausgerichtet ist und wir deshalb als
gemeinnützig gelten, also weniger Steuern bezahlen, ist eine
„Gewinnausschüttung“ nach § 40 unserer Satzung grundsätz-
lich möglich. Allerdings ist hierbei – neben der Gemeinnützig-
keit – einiges zu beachten, und es gibt gute Gründe, dass die
MV sich bisher stets dafür ausgesprochen hat, den Gewinn zur
Bildung von Rücklagen zu verwenden. 

Aber ein Teil unseres Bilanzgewinns könnte aus dem „Topf“ der
liquiden Mittel unter den Mitgliedern als Gewinnanteil verteilt
werden. Dies wären dann jedoch maximal 4 % des Geschäfts-
guthabens. Aufgrund der Gemeinnützigkeit unserer Genossen-
schaft müssen Gewinne auch dem gemeinnützigen Zweck
dienen und Gewinnausschüttungen sind nur in begrenztem Maß
möglich. Was bedeutet das konkret? Wovon sprechen wir hier? 
Für eine Gewinnausschüttung stünden dann 4 % von rd. 1,16
Mio.€ (Geschäftsguthaben nach § 40.3) zur Verfügung. Das
wären für 2024 rd. 46,5 T€. Der Anspruch jedes einzelnen
Mitglieds ergibt sich dann aus der Anzahl seiner jeweiligen Ge-
schäftsanteile und müsste für jeden erst einmal genau errechnet
werden. 
In Zahlen ausgedrückt ergibt sich für 2024 folgendes Bild: 
Insgesamt haben wir aktuell 1.253 Mitglieder. Die Gesamt-an-
zahl der Anteile belief sich am 31.12.2024 auf insgesamt
7.603 Anteile. Nimmt man nun die rd. 46,5 T€ als Berech-
nungsgrundlage und teilt diese durch die Gesamtzahl der Mit-
gliederanteile von 7.603, kommt man auf einen
Ausschüttungsbetrag von rd. 6,12 € pro Anteil. Da die Anteile
sehr unterschiedlich auf die Mitglieder verteilt sind – so gibt es
Mitglieder, die lediglich 3 Anteile und andere, die 18 Anteile
halten – fällt dann die Höhe der Gewinnaus-schüttung sehr un-
terschiedlich aus. Allerdings halten ca. 80 % der Mitglieder deut-
lich weniger als 10 Anteile. Das heißt, dass bei dem Gros unserer
Mitglieder der Betrag eher gering, z. B. bei 5 Anteilen gerade
mal rd. 31,- € betragen würde. 
Nun muss man sich noch Folgendes klar machen: 
Auf diese Beträge (brutto) werden Steuern fällig (die Kapital-
ertragssteuer in Höhe von 25 % und 5,5 % Solidari-
tätszuschlag sowie ggf. Kirchensteuer). Was netto tatsächlich
übrig bleibt, kann dann nur für den Einzelfall errechnet werden.
Bezogen auf unser Beispiel blieben bei 5 Anteilen rd. 21,50
€ netto übrig.

In jedem Fall haben wir so eine realistische Größenordnung,
die als Grundlage für weitere Überlegungen dienen kann. Als
Nächstes stellt sich die Frage, wie eine Gewinnausschüttung
konkret durchgeführt werden könnte, damit auch gesichert ist,
dass diese satzungs- und gesetzeskonform verläuft.
Mögliche Risiken oder Nachteile - sowohl für die WG als Ganzes,
aber auch für die einzelnen Mitglieder – sollten unbedingt ver-
mieden werden.    
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WISSENSWERTES

Sommerhitze – Herzhafte Suppe 
Zutaten für 2 Personen
Für den Salat: ½ Schalotte,½ Knoblauch-

zehe, 250 g TK-Erbsen, 2 EL Worcestersoße,¼ Bund
Minze, 2 EL Crème fraîche, Salz, Pfeffer, Baguette 

Zubereitung
Schalotte und Knoblauchzehe schälen und fein

würfeln. In 1 EL heißem Öl glasig andünsten. Ge-
frorene Erbsen, 300 ml Wasser und Worcester- soße
zugeben und aufkochen. Die Suppe zugedeckt ca.
5 Minuten köcheln.

Minze waschen, trocken schütteln, Blättchen von
den Stielen streifen und grob hacken. Mit 2 EL Crème
fraîche zur Suppe geben und fein pürieren. Mit Salz
und Pfeffer würzen, abkühlen lassen und mindestens
zwei Stunden kalt stellen.

Ofen vorheizen (Ober-/Unterhitze: 200 °C/ 
Umluft: 180 °C). Ein Backblech mit Backpapier aus-
legen. Baguette in dünne Scheiben schneiden und
nebeneinander auf dem Blech verteilen. Mit 1 EL Öl
beträufeln und 6–8 Minuten rösten. 
Kalte Suppe mit Rest Crème fraîche und Röstbrot an-
richten. Guten Appetit.

Gewinnerin Preisrätsel Ausgabe 12/2024

Unsere Mitarbeiterin Frau Stefanie Bentzien über-
reichte der glücklichen Gewinnerin Frau Sarah Kitte
aus der Berliner Straße 5 einen Gutschein Bern-
steincard.  

Gewinnausschüttung · Mythos und Wahrheit

Mieter fragten 2023 ob wir einen „Code of Conduct“ haben? Dieser Verhaltenskodex beschreibt, wie wir uns als Ge-
nossenschaft im Umgang miteinander und auch nach außen mit unseren Partnern und in der Region verhalten.
Der Aufsichtsrat legte 2024 dazu folgendes Ergebnis vor.

Fazit: Da wir schon nach vielen Regeln leben oder diese anwenden, sind wir als kleine Genossenschaft in Sachen
„Code of Conduct“ überprüfbar gut aufgestellt, werden diesen aber ständig weiter optimieren. 

Verhaltenskodex – Code of Conduct

Werte: Gemeinschaft, Fairness, Verantwortung, Zuverlässigkeit
und Nachhaltigkeit bestimmen unser Handeln und Entscheiden.

Soziales Miteinander: Respektvoller und offener Umgang
Wir reden auf Augenhöhe miteinander, informieren unsgegenseitig, 
helfen uns bei Problemen. Achten darauf, dass alle gehört werden, 
dass es feste Sprechzeiten gibt. Das soziale Miteinander wird durch 
Satzung, Hausordnung und Arbeitsverträge geregelt. Soziale Be-
fähigung ist bei Neueinstellungen ein wichtiges Auswahlkriterium.

Rechtliche Vorgaben: Wir halten uns selbstverständlich an 
alle Gesetze und an unsere eigenen Regeln, z. B. unsere Satzung.

Wirtschaftliche Ziele: Ziel einer gemeinnützigen Genossenschaft
ist es, verantwortungsvoll und nachhaltig zu wirtschaften. Nicht
der Gewinn sondern die Schaffung von bezahlbarem Wohnraum –
ein sicheres und soziales Zuhause für unsere Mitglieder – 
bestimmt unser Handeln.

Gemeinschaft, Fairness,Verantwortung,
Zuverlässigkeit, Nachhaltigkeit

Wir haben eine Menge „Code of Conduct“

Soziales
Miteinander

Werte

Rechtl.
Vorgaben

Wirtschtl.
Ziele

Regelungen:
Stellenbeschreibung
Auswahlkriterien
Arbeitsvertrag
Hausordnung
Satzung 

Rechtliche 
Vorgaben:
BGB / SGB
GenRecht
Datenschutz
Arbeitsschutz 

Wirt-
schaftlichkeit:
mit Besonderheiten

Wohnraum/Miete
Gewinnerzielung

Nachhaltigkeit

Miteinander:
Lösungsorientierung
Serviceorientierung

Kommunikation
Open-Door
Open-Ohr

Im Zusammenhang mit der Forderung nach einer Gewinnausschüttung wurde eine Rechnung aufgestellt, die leider
jeder Grundlage entbehrt, schlichtweg falsch ist. Um Missverständnissen und falschen Erwartungen vorzubeugen,
wollen wir hier einmal aufzeigen, wie es wirklich ist:

FALSCHAUSSAGE                             RICHTIGSTELLUNG

  

Es wird behauptet, dass 1,8 Mio € Bilanzgewinn  für eine 
Gewinnausschüttung verwendet werden können. 
Das stimmt nicht! 
Der Bilanzgewinn ist nur eine Zahl der Buchhaltung und sagt 
nichts darüber aus, wie viel Geld wirklich verteilt werden kann.

Tatsächlich wäre aber die Berechnungsgrundlage für eine 
Gewinnausschüttung das Geschäftsguthaben – für 2024 
wären das 1,16 Mio. €. Davon könnten dann höchstens 4% 
an die Mitglieder ausgeschüttet werden (etwa 46.500 € für 
2024 und zwar verteilt auf 7.603 Anteile). 
Wichtig: Wegen der Gemeinnützigkeit kann nur ein kleiner 
Teil ausgeschüttet werden. Gewinne sollten demnach haupt-
sächlich für den gemeinnützigen Zweck eingesetzt werden.   

Darüber hinaus wird davon gesprochen, das Geld nach der
Anzahl der Mitglieder zu verteilen (und zwar gleichmäßig 
an 1.000 Mitglieder).

Es wird behauptet, jedes Mitglied würde dann den gleichen 
Betrag – für 2024 umgerechnet 1.800,- € erhalten. 
Das ist absolut falsch! 
Die mit einer Gewinnausschüttung verbundenen Kosten und 
sonstigen Nachteile bleiben zudem unerwähnt!

In Wirklichkeit würde das Geld nicht nach Anzahl der Mit-
glieder (aktuell auch nicht 1.000 sondern 1.253) sondern 
nach Anzahl der Geschäftsanteile verteilt (aktuell 7.603). 
Für 2024 wären das rund 6,12 € pro Anteil.

Es wird schließlich noch angedeutet, man könne diesen voll-
kommen falschen und überhöhten Betrag auf 30 Jahre hoch-
rechnen. Das ist vollkommen abwegig!

Das macht überhaupt keinen Sinn, weil sich das Geschäfts-
guthaben und die Anteile ständig ändern. So lag z. B.
vor 5 Jahren das Geschäftsguthaben noch unter 1 Mio. € und 
es gab auch deutlich weniger Geschäftsanteile. 
Außerdem hatten wir in der Vergangenheit sowohl gute als 
auch schlechte Jahre.

Wozu ist das wichtig? Solche Falschaussagen müssen deshalb unbedingt richtiggestellt werden, weil sie nur zu Misstrauen, Neid 
und Missgunst führen. Das vergiftet nicht nur das Klima, sondern schadet auch dem Zusammenhalt in unserer Gemeinschaft!

Der Auszahlungsbetrag wäre für jedes Mitglied unterschied-
lich hoch. Rund 80 % der Mitglieder würden für 2024 weniger 
als 50,- € bekommen – wovon noch Steuern und sonstige 
Abgaben zu zahlen wären. Demgegenüber stehen die hohen 
Kosten und erhebliche Nachteile, die eine Gewinnausschüttung 
mit sich bringen (siehe dazu Artikel Seite 2).

BERECHNUNGSGRUNDLAGE

GEWINNVERTEILUNG

AUSSCHÜTTUNGSBETRAG

HOCHRECHNUNG ÜBER JAHRE

ABSCHLIESSENDE BEWERTUNG
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KONTAKT · NOT-DIENST · SPRECHZEIT
Geschäftsstelle

Wohnungsgenossenschaft „Am Bodden“ eG Ribnitz-Damgarten 
Rostocker Straße 13 · 18311 Ribnitz-Damgarten
Fax: 03821 - 70 943 - 29 · info@wg-am-bodden.de

Kontakt                                                Sprechzeit

Kundencenter:      03821 - 70 943 - 0      Dienstag 09.00-12.00 Uhr  und  13.30 -18.00 Uhr

Vermietung:      03821 - 70 943 - 0        Donnerstag 09.00-12.00 Uhr  und  13.30 -17.00 Uhr

Technik:             03821 - 70 943 -18
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Tipps für Abkühlung an heißen Tagen
Fenster abdunkeln – Fenster nach Süden ab-
dunkeln, um die Wärmestrahlung abzuhalten. 
Fenster rechtzeitig schließen – Nachts oder mor-
gens stoßlüften, dann verschließen und abdunkeln.
Tags gelegentlich durchlüften, wenn es draußen
kühler als drinnen ist, dann wieder abdunkeln. Zu-
decken nicht vergessen – nachts wenigsten mit
einem dünnen Laken zugedeckt schlafen, sonst droht
Erkältung. Luftbewegung – Ventilatoren senken die
Raumtemperatur nicht, aber durch die Luftbewegung
verdunstet der Schweiß schneller, mit  kühlendem Ef-
fekt. Achtung! Verspannungs- und Erkältungsgefahr,
nicht auf Kopf und Hals lenken. Feuchte Tücher –
ein feuchtes Stück Stoff auf den Wäscheständer hän-
gen, Verdunstung des Wassers sorgt für Abkühlung
im Zimmers. Ausreichend Trinken – man sollte
min. 2 Liter/ Tag trinken (Wasser, ungesüßter Tee,
etc.). Wer nicht ausreichend trinkt, kann Kopf-
schmerzen oder auch Kreislaufprobleme bekommen.
Eiskalte Getränke belasten den Kreislauf. Lauwarm
oder leicht gekühlte Getränke löschen besser den
Durst. Alkoholische Getränke sind keine Durst-lö-
scher. Leichtes Essen – bei Hitze besser Obst, Sa-
late, Gemüse und Milchprodukte essen, als fettige,
schwere Speisen. Luftige Kleidung – locker sit-
zender Kleidung kühlt beim Schwitzen besser als
eng anliegende. Helle Farben und vollständige Be-
deckung des Körpers sorgen dafür, dass der Körper
sich in der Sonne nicht so stark aufheizt.
Kopfbedeckung nicht vergessen!
Lauwarm Duschen – Nicht zu kalt duschen, denn
der Körper heizt sich danach wieder um so mehr auf.
Am Tag einfach zwischendurch die Arme oder Beine
mit lauwarmem Wasser benetzen oder unter den
Wasserhahn/Dusche halten. Das kann zur Abküh-
lung des Körpers beitragen.
Wenig körperliche Anstrengung - Bewegung
jeglicher Art einschränken, egal ob in der Wohnung
oder im Freien. Vermeiden Sie Aktivitäten in praller
Sonne.

Überprüfung von Lüftungsanlagen in MV
Befragt, warum eine Überprüfungspflicht von Lüftungs-
anlagen in MV besteht, in anderen Bundesländern nicht,
baten wir den Verband Norddeutscher Wohnungsunter-
nehmen diesen Sachverhalt mit der Schornsteinfeger- in-
nung MV zu klären. In der Antwort des
Landes-innungsmeisters, Herr Kibellus, heißt es wie folgt:
In MV regelt die „Reinigungs- und Überprüfungsgebüh-
renerhebungsverordnung MV“ vom 7. 12. 2013 (novelliert
am 2.9.20) unter §1, Pkt. 1, welche Lüftungsan- lagen re-
gelmäßig überprüfungspflichtig sind und unter Pkt. 2, wann
diese Pflicht entfällt. Die Überprüfung hat jährlich von
einem zugelassenen Schornsteinfeger-betrieb zu erfolgen.
(s. www.landesrecht-mv.de)
Regelungen zur Lüftungsprüfung im Bundes-gebiet:
Die Überprüfung von Lüftungsanlagen ist historisch bedingt
derzeit hauptsächlich in den neuen Bundesländern durch
verschiedene Verordnungen vorgeschrieben. In den alten
Bundesländern wird ebenfalls eine Regelung angestrebt.
Eine bundeseinheitliche Rege-
lung wäre zukünftig empfehlenswert. Historie:
Lüftungsanlagen, speziell Schachtlüftungen in Neubau-ten,
wurden in der DDR erstmals Anfang der 1980er-Jahre vom
Schornsteinfegerhandwerk geprüft und gereinigt. Anfangs
erfolgte die Schachtreinigung mehrmals
jährlich ausschließlich vom Dach aus. Nach der Wende
wurde  eine Überprüfungspflicht der Lüftungsöffnungen
in den Wohnungen aufgenommen und im Einigungs-
vertrag über den 3.10.90 hinaus geregelt.

Ab dem 01. Januar 25 erfolgt die Berechnung und Dar-
stellung der unterjährigen Verbrauchsinformation nach
der neuen DIN 94680, einer Vorschrift, die als technische
Norm bzgl. der Berechnung der kWh der UVI zu verwen-
den ist. Leider sind durch die Umstellung die alten und
neuen Verbrauchsinformationen nicht vergleichbar und
führen zu Verwirrungen.Folgende umfassende Änderun-
gen gehen daraus hervor:

Verbrauchswerte für Heizung und Warmwasser wer-
den zukünftig ausschließlich in Kilowattstunde (kWh)
dargestellt.

Kontrolle und Reinigung
der Verbundschacht-an-
lagen sowie die Prüfung
auf Unversehrt-heit und
Sauberkeit sollen Brand-
ausbreitung in andere
Geschosse verhindern.
Diese Bauart war in der
DDR auch nur mit der
entsprechenden Prüfung
zulässig und kann auf
Lüftungsanlagen nach DIN 18017 ebenso angewendet
werden. Grundlage dafür ist der Brand-schutz. Lüftungs-
anlagen sollen und dürfen weder Rauch noch Brände in
benachbarte Geschosse übertragen. Es werden regelmä-
ßig Mängel, z.B. illegal angeschlossene Lüfter und Ab-
zugshauben an Lüftungs- anlagen, aber auch stark
verschmutzte Abluftelemente  festgestellt, die zu Bränden
führen können. Aber auch Hygieneschutz und Energie-
effizienz spielen eine Rolle.
Die jährliche Überprüfung an Lüftungsanlagen nach § 1
der RÜGVO MV darf seit dem 1. Januar 2013 von jedem
zugelassenen Schornsteinfegerbetrieb durchgeführt wer-
den. Zugelassene Schornsteinfegerbetriebe sind im BAFA-
Register gelistet und dort zu finden. 
Fazit: Es wird keine Abschaffung der Überprüfungspflicht
geben, sondern über eine bundesweite Regelung der
Überprüfungspflicht nachgedacht.

Der Vergleich mit einem Durchschnittsnutzer wird auf
ein neues Berechnungsmodell umgestellt. Aufgrund die-
ser Änderungen ist es erforderlich, dass die Bewertungs-
faktoren der Heizkostenverteiler durch den Messdienst
neu bestimmt und die neuen Daten erfasst werden müs-
sen. Die Anfang 2025 zugesandten Ver-brauchsinforma-
tionen waren auf Grund der neuen
Berechnungsgrundlagen fehlerhaft und werden in der
Nebenkostenabrechnung 2025 nicht berechnet. Voraus-
sichtlich erhalten Sie ab August 2025  wieder die unter-
jährige Verbrauchsinformation – dann für den Monat Juli
2025.

Unterjährige Verbrauchsinformation (UVI)
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Nur so ist eine nahtlose Belieferung durch den gewün-
schten Stromlieferanten ohne zusätzliche Kosten bzw. Ver-
tragsüberschneidungen gewährleistet. Ein weiterer
Stolperstein ist die elfstellige Marktlokations-ID (MaLo-
ID), die jetzt für Ummeldung/Kündigung eines Vertrages
nötig ist. Diese finden Sie auf der Stromrechnung oder
erfragen Sie bei Ihrem Netzbetreiber.

Was bedeutet das für Sie bei einem Umzug?
Planen Sie Ihren Umzug frühzeitig, informieren Sie

Ihren Stromversorger rechtzeitig über Ihren Auszug und/
oder Einzug. 

Sorgen Sie dafür, dass Sie die MaLo-ID für die Um-
meldung bereithalten. 

Achten Sie darauf, dass die Ummeldung rechtzeitig
erfolgt, um mögliche Zahlungspflichten für den Verbrauch
in der alten Wohnung zu vermeiden.

Da Beschwerden bzgl. persönlicher Beleidigungen oder
übler Nachrede für das bestehende Nutzungsverhältnis

nicht relevant sind, sind wir hier der falsche An-
sprechpartner und verweisen auf den Zivil-

rechtsweg.
Bei schwierigen Fällen, die weder

durch Schriftverkehr oder persönli-
che Gespräche erfolgversprechend
gelöst werden können, sind alle
gefragt, wir und die Bewohner
des Hauses. Über Störproto-
kolle, die von den sich gestört
fühlenden Bewohner unter-
zeichnet werden, können wei-
tere Schritte bis zur fristlosen
Kündigung des Nutzungsver-

hältnisses und der gerichtlichen
Durchsetzung eingeleitet werden.

Für ein gutes Miteinander im Haus
kann jeder etwas tun. Nicht jede Un-

stimmigkeit muss im Streit enden. Jeder
hat seine eigene Meinung, seinen eigenen

Charakter. Einfach mal über den eigenen Schat-
ten  springen, sich in die Lage des anderen versetzen. 
Freundlich, höflich, respekt- und achtungsvoll mitein-
ander über das Problem reden. 
Wir können und sollten nur das von anderen erwarten,
was wir auch selbst bereit sind zu geben.

Stromvertrag kann zur Kostenfalle werden

Der Vermieter ist kein Schiedsrichter

Ab dem 6. Juni 25 treten Änderungen beim technischen
Ablauf der Ab- und Anmeldung der Strombelieferung von
Abnahmestellen in Kraft. Kern der Änderung: Der tech-
nische Prozess des Wechsels zwischen den Stromversorgern
muss innerhalb eines Werktages abgeschlossen sein –
und zwar an jedem regulären Werktag. Deshalb heißt es
„24-Stunden-Lieferantenwechsel“.

Aber Achtung!
Der „24-Stunden-Lieferantenwechsel“ bedeutet keine
rechtliche Änderung Ihres Stromliefervertrages. Die ordent-
liche Kündigung des bisherigen Liefervertrages bei Umzug
und/oder  Lieferantenwechsel ist auch künftig nur unter
Einhaltung der vertraglich vereinbarten Kündigungsfristen
möglich.

Neu, sowohl alter und neuer Nutzer müssen künftig darauf
achten, den Stromvertrag rechtzeitig zum Ende bzw. zum
Beginn des Nutzungsvertrages ab- oder anzumelden.
Rückwirkende Ab- und Anmeldungen der betroffenen Ent-
nahmestelle durch Energielieferanten beim Netzbetreiber
sind ausdrücklich ausgeschlossen. Energielieferanten wer-
den daher nur noch den gemeldeten Tag als Vertragsende
bzw. Vertragsbeginn berücksichtigen.

Enges Zusammenleben von Menschen, z. B. in einem
Mehrfamilienhaus kann zu Streitigkeiten führen.  Man-
cher Mieter meint die Beschwerde über einen an-
deren Mieter an die Genossenschaft richten
zu müssen, diese in die Pflicht zu neh-
men den Konflikt in seinem Sinne zu
klären. Oft heißt es dann:„Sie un-
ternehmen ja nichts!“ 

Das stimmt nicht. Natürlich ist
uns ein gutes Miteinander, re-
spektvoller Umgang zwischen
den Hausbewohnern sehr
wichtig. Beschwerden nehmen
wir ernst, reagieren entspre-
chend. Wir kontaktieren den
Beschwerdegegner bzgl. der
vorliegende Beschwerde, bitten
höflichst, sein Fehlverhalten, z. B.
Ruhestörung, zu überdenken und aus
gegenseitiger Rücksichtnahme anzu-
passen oder zu unterlassen. 

Manchmal stellt ein kleiner Hinweis den Hausfrieden
wieder her. In vielen Fällen müssen wir auch die Kon-
fliktparteien zu einem Gespräch einladen, um gemein-
sam den Konflikt zu diskutieren und möglichst auf Basis
unserer Hausordnung und Satzung zu lösen.
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Ordnung in Gemeinschaftsräumen /
Fahrradhäuser 
Unsere Kontrollen im Bestand ergeben immer wie-
der, dass in fast allen Gemeinschaftsräumen (Fahr-
radkeller, Trockenräume, Fahrradhäuser) der Wohn-
häuser diese Räume als Lager- oder Abstellräume für
z. B. nicht mehr fahrtüchtige Fahrräder, Kinderspiel-
zeug, Stühle, Möbel und vieles mehr verwendet wer-
den. Die Nutzung der Räume, ihrem Zweck ent-
sprechend, ist teilweise oder ganz eingeschränkt. Bitte
prüfen Sie, ob von Ihnen unbrauchbare oder nicht
mehr genutzte Fahrräder oder defekte Gegenstände
in den Trocken- und Fahrradräumen stehen und ent-
sorgen Sie diese dann gegebenfalls. Lagern Sie Ihre
persönlichen Gegenstände, z. B. Pflanzkübel und Au-
toreifen, in Ihren eigenen Kellern. Wenn Sie Fragen
zur Entsorgung haben oder Hilfe bei der Entsorgung
brauchen, unterstützt Sie unser Mitarbeiter Herr Krü-
ger gern. Rufen Sie uns an oder besprechen Sie Ihr
Anliegen direkt vor Ort mit ihm.

Ausgesperrt?
Schuhe an und schnell noch ein Brot holen oder in
den Keller. Rums! Die Tür knallt zu und die Schlüssel
liegen auf der Garderobe. Was nun?
Jetzt hilft nur noch ein Schlüsseldienst. Auch hier gilt,
Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Behalten sie
Ruhe und informieren Sie sich beim Telefonat, also
vor Ankunft des Schlüsselnotdienstes, nach Kosten,
Anfahrtspauschale und eventuelle Zusatzkosten.
Sonst kann ein solcher Dienst sehr schnell teuer wer-
den. Vom früher üblichen Verstecken eines Ersatz-
schlüssels unter Fußmatte oder Blumentopf raten wir
ab. Einbrecher kennen diese Verstecke und hätten
ein leichtes Spiel. Vertrauen Sie für den Fall der Fälle
besser Verwandten, Nachbarn oder guten Freunden
einen Ersatzschlüssel an.
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Legionellenprüfung, warum so wichtig?

Was ist und wird 2025 passieren
Straße 9 mit angrenzender Grundstücksfläche. Auf einer
Fläche von 2.140 m² planen wir den Bau eines Wohn-
und Geschäftshauses mit ca. 26 Wohneinheiten und einer
bzw. mehrerer Gewerbeeinheiten. (s. S.1) Treppenhaus-
sanierung Herderstraße 35-43: Wie angekündigt, wird
die Sanierung der Treppenhäuser in der Herderstraße 35-
43 fortgeführt. Alten Zählerschränke werden zurückgebaut,
die Zählerplätze vom Flur in den Keller verlegt. Elektrische
Hauptleitungen in die Wohnungen und die Untervertei-
lungen in den Wohnungen werden erneuert. Dazu werden
die Lüftungsschächte in den Küchen entfernt und  für die
Neuverlegung der Elektroleitungen genutzt. Die Nischen
der ehemaligen Zählerplätze werden zugemauert. Trep-
penhausbeleuchtung und Klingelanlage werden neu in-
stalliert. Im Hauseingang sind Ausbesserungsarbeiten an
den Wandbereichen notwendig, die Wände in den Keller-
gang und ins erste Geschoss erhalten einen Fliesenbelag.
Die restlichen Wandflächen erhalten einen widerstands-
fähigen Strukturputz. Das vorhandene Treppengeländer
wird überarbeitet und erhält einen neuen Anstrich. Im
Rahmen der  Maßnahmen finden Wohnungsbegehungen
durch. Die Begehung dient zur Bestandsaufnahme und
zur persönlichen Abstimmung mit jedem Mieter.

matisch wird es erst, wenn sich die Legionellenkonzen-
tration übermäßig erhöht. Die Bakterien vermehren sich
stark in stehendem Wasser oder wenn das Warmwasser
zu kalt und das Kaltwasser zu warm ist. Erhöhter Legio-
nellenbefall besteht vor allem in den Sommermonaten,
denn zur Urlaubszeit steht das Trinkwasser in vielen Woh-
nungen still. Gerade bei warmen Temperaturen in den
Kaltwasserleitungen finden die Erreger ideale Bedingungen.

Was können Sie tun, um Legionellenbefall vorzu-
beugen?

Säubern Sie regelmäßig die Mischdüsen in Ihren
Wasserhähnen.

Sorgen Sie dafür, dass das Wasser in Ihren Lei-
tungen durch regelmäßige Nutzung nicht stagniert.

Ist man längere Zeit abwesend, z. B. im Urlaub,
sollte man bei Rückkehr deswegen Kalt- und Warmwas-
serhähne in Bad, Dusche und Küche drei Minuten bei einer
Temperatur von mindestens 60 °C laufen lassen, bis sich
eine Temperaturkonstanz einstellt.

Fassadenreinigung: Im April wurden die Fassaden an
der Jiciner Straße und der Moskauer Straße gereinigt. 
Erneuerung der Kellerleitungen Buxtehuder Straße 1-2:
Wegen mehreren Rohrbrüchen werden die Trinkwasser-
leitungen  erneuert. Die im März begonnene Erneuerung
der Kellerleitungen wurde von Firma HELÜSA in nur vier
Wochen und in sehr guter Qualität ausgeführt. Herzlichen
Dank auch an die Bewohner der Buxtehuder Straße 1 - 2
für ihre Geduld. Im Herbst 25 sind die gleichen Arbeiten
in der Buxtehuder 14 - 15 geplant. Strangsanierung
Elektroleitungen Moskauer Straße: Die sukzessive
Umstellung des Energieträgers von Gas auf Strom führte
zu Überlastungen des Leitungsnetzes. Zu geringe Leitungs-
querschnitte erfordern die Sanierung der Elektroleitungen
zu den Wohnungen. Im Juli wird  in der Nr. 15 begonnen
und dann fortlaufend weitergeführt. Die nicht mehr be-
nötigten Gasleitungen werden demontiert, in die freiwer-
denden Durchbrüche die neuen Elektrozuleitungen instal-
liert. Die Unterverteilungen in den Wohnungen werden
nach Zustand erweitert oder erneuert. Der Hausflur erhält
eine moderner LED-Beleuchtung mit Bewegungsmelder.
Bauvorhaben Rostocker Straße 9: Anfang 2024 kaufte
die WG ein Grundstück mit Wohnhaus in der Rostocker  

In diesem Jahr ist wieder die turnusmäßige Legionellen-
prüfung an den Trinkwasseranlagen unseres Bestandes
fällig. Trinkwasser unterliegt in Deutschland strengen Qua-
litätskontrollen und muss nicht nur vom Wasserversorger
ständig geprüft werden. Wir müssen in unseren Mehrfa-
milienhäusern mit zentraler Warmwasserversorgung die
Prüfung regelmäßig, mindestens alle 3 Jahre, durchführen.
Dies erfolgt durch die Firma Agua Service Schwerin. 

Legionellen, kleine Stäbchenbakterien, können überall im
Süßwasser vorkommen. Bei Wassertemperaturen von 25-
45° C können sie sich optimal vermehren. Ist das Trink-
wasser erst einmal von Legionellen befallen, birgt das
Einatmen des Aerosols (Wassernebel) latente Gefahren.
Ernsthafte Erkrankungen können die Folge sein. Das Trin-
ken von Legionellen haltigem Wasser hingegen ist in der
Regel ungefährlich. Gelangen Legionellen in die Lunge,
etwa beim Duschen über den Wasserdampf, können sie
zwei typische Krankheitsbilder auslösen. Die Legionärs-
krankheit und das Pontiac-Fieber. Die Legionärskrankheit,
die mit einer Lungen-entzündung einhergeht, stellt ein
ernstzunehmendes Gesundheitsrisiko dar, das sogar tödlich
enden kann. Laut Expertisen erkranken daran allein in
Deutschland jährlich 20.000-32.000 Menschen. Das Pon-
tiac-Fieber äußert sich durch Fieber, Husten und Muskel-
schmerzen. Legionellen leben im Grund- und
Oberflächenwasser. Beides wird bekanntlich zu Trinkwas-
ser aufbereitet. Auf diesem Weg gelangen die Bakterien
in geringer Konzentration in unser Trinkwasser. Proble- 
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Lösen Sie unser Rätsel, gewinnen Sie einen
Überraschungspreis.
Einsendeschluss: 01.08.2025
Die Ziehung erfolgt unter Ausschluss des Rechtswe-
ges.

Blut spenden und Leben schenken
Blut spenden rettet Leben! Gerade in der Sommerzeit
werden die Spenden dringend benötig. Verwendung
finden die Blutspenden in der Akuthilfe bei Unfällen,
in der Krebstherapie, planbaren Operationen und vie-
lem mehr. Jeder kann auf eine Blutspende angewiesen
sein und es gibt keinen Ersatz für Blut. 
Wenn auch Sie Spender werden möchten, können Sie
sich unter www.spenderservice.net für den digitalen
Spenderservice anmelden. Sie erhalten dann automa-
tisch Informationen zu Ihrem Spenderstatus und Ter-
minvorschläge für kommende Aktionen.

Die wichtigsten Voraussetzungen für die Blut-
spende sind:

Alter: mindestens 18 Jahre alt
Gewicht: mindestens 50 kg 
Gesundheit: Keine Krankheitsanzeichen und ein
allgemein guter Gesundheitszustand. 

Erstspender: Wenn man zum ersten Mal Blut
spendet, sollte man unter 65 Jahre alt sein, auch
wenn es Ausnahmen geben kann. 
Wiederholungsspender: Es gibt keine obere Alters-
grenze mehr, aber regelmäßige ärztliche Kontrollen
werden empfohlen.

Rätsel lösen und gewinnen . . .
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Sommer. Grillen und ein kühles Bier . . .


